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Ortsgesetz zur Änderung der 

Verfassung für die Stadt Bremerhaven 
 

Vom (Datum) 
 

 
Der Magistrat verkündet das nachstehende, von der Stadtverordnetenversammlung be-
schlossene und vom Senat der Freien Hansestadt Bremen genehmigte Ortsgesetz: 
 
 

Artikel 1 
 
Die Verfassung für die Stadt Bremerhaven in der Fassung vom 13. Oktober 1971 (Brem.GBl. 
S. 243), die zuletzt durch Ortsgesetz vom 5. Juli 2012 (Brem.GBl. S. 382) geändert wurde, 
wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 15c Absatz 2 Nummer 6 wird das Wort „Jahresrechnung“ durch das Wort „Haushalts-

rechnung“ ersetzt. 
 
2. In § 18 Absatz 2 Nummer 8 wird das Wort „Jahresrechnung“ durch das Wort „Haushalts-

rechnung“ ersetzt. 
 
3. § 58 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 

„(1) Der Magistrat leitet die Haushaltsrechnung innerhalb von neun Monaten nach Ende 
des Haushaltsjahres zunächst dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung zu.“ 

 
4. § 59 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 59 
Weiterleitung an den Finanzausschuss 

 
Nach Vorliegen des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes leitet der Magistrat 
die Haushaltsrechnung und den Schlussbericht einschließlich dazu ergangener Stellung-
nahmen dem Finanzausschuss zur Beratung zu.“ 
 

5. § 60 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 60 
Übergeordnete Prüfung 

 
Nach der Befassung im Finanzausschuss leitet der Magistrat die Haushaltsrechnung zu-
sammen mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes sowie den weiteren Un-
terlagen der nach Landesrecht für die Durchführung der überörtlichen Gemeindeprüfung 
zuständigen Stelle zu.“ 
 

6. § 61 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 

„(1) Nach Vorliegen der Berichte nach §§ 58 und 60 leitet der Magistrat die Haushalts-
rechnung und die Berichte dem Finanzausschuss zu. Dieser prüft die Haushaltsrechnung, 
berät sie gemeinsam mit den Berichten nach §§ 58 und 60 und erstellt einen Schlussbe-
richt. Nach Abschluss dieser Prüfung leitet der Magistrat die Haushaltsrechnung und die 
Schlussberichte der Stadtverordnetenversammlung zu.“ 
 

7. Nach § 61 wird folgender § 61a eingefügt: 

Anlage 1 
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„§ 61a 

Veröffentlichungen 
 

Die Haushaltsrechnung, die Berichte nach §§ 58, 60 und 61 Absatz 1, die Beschlüsse und 
weiteren Unterlagen sind in geeigneter Weise zu veröffentlichen. In öffentlicher Sitzung zu 
behandelnde Schlussberichte, Beschlüsse und die weiteren Unterlagen sind unter Be-
rücksichtigung der Regelungen der §§ 3, 5 bis 6a des Bremer Informationsfreiheitsgeset-
zes zu verfassen.“ 

 
 

Artikel 2 
 
Dieses Ortsgesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 
 
Bremerhaven, den (Datum) M a g i s t r a t 

der Stadt Bremerhaven

G r a n t z
Oberbürgermeister

 


